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Informationsblatt für 
Dienstgeberinnen und Dienstgeber

Clearingverständigung via E-Mail

„Suchkriterien”: Um eine E-Mail-Adresse für Clearing bzw. WEBEKU Box zu speichern, muss zuerst eine 
Suche durchgeführt werden. 

Die Checkbox „auch verständigen, wenn bei Bevollmächtigten E-Mail-Adresse eingetragen” wird nur 
dann angezeigt, wenn die E-Mail-Adresse für „Clearing” verwaltet wird und wenn die E-Mail-Adresse als 
Kontoinhaberin bzw. Kontoinhaber verwaltet wird.
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